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A. Einleitung 

Schon seit über einem Jahrzehnt gibt es Bestrebungen, die Ausbildung 
in den Massage- und Krankengymnastikberufen gesetzlich neu zu regeln. 
Die Ausbildung in den genannten Berufen soll der modernen Entwick-
lung im Bereich der physikalischen Therapie und der Bewegungstherapie 
angepaßt und den Regelungen neuerer Gesetze für die nichtärztlichen 
Heilberufe angeglichen werden.' Im Jahre 1986 legte die Bundesregie-
rung einen Gesetzentwurf vor, der in § 11 für die Krankengymnastenaus-
bildung einen dreijährigen Lehrgang mit integrierter praktischer Ausbil-
dung vorsah.2 Dieser Entwurf konnte in der 1987 beendeten 10. Legisla-
turperiode des Bundestages nicht mehr behandelt werden, weil die Län-
der im Bundesrat die Frage der Integration der praktischen Ausbildung in 
den Lehrgang noch für klärungsbedürftig hielten. Seit März 1988 liegt 
nun ein überarbeiteter, im März 1989 nochmals neugefaßter Entwurf des 
Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit vor,3 der 
noch in der laufenden 11. Legislaturperiode des Bundestages den gesetz-
gebenden Körperschaften zugeleitet und als Gesetz verabschiedet werden 
soll. Die in diesem Entwurf wiederum vorgesehene Integration der prak-
tischen Ausbildung in den dreijährigen Lehrgang steht nach wie vor im 
Mittelpunkt der kontroversen Diskussion über das Gesetzesvorhaben. 
Gegen die Integration wenden sich vor allem die von dem "Verein von 
Freien Trägem von Krankengymnastikschulen e.V." vertretenen Schu-
len.4 Diese Schulen, die organisatorisch nicht mit einem Krankenhaus 
verbunden sind, sehen sich nicht in der Lage, auf der Grundlage des ge-

1 So ein Diskussionspapier des Bundesministeriums für Jugend, Familie und 
Gesundheit vom April1984 (GeschZ. 316-4344-1/1), S. 1. 

2 Siehe den Entwurf eines Gesetzes über die Berufe in der Massage und in der 
Krankengymnastik (Masseur- und Krankengymnastengesetz- MKG), BR-Drs. 
366/86 vom 22. 3. 1988. 

3 Siehe die Anlage zum Schreiben des Bundesministers vom 22. 3. 1988, 
GeschZ. 316-4344-1/1. 

4 Dem Verein gehörten im November 1988 die Träger von 17 privaten Lehr-
anstalten an. Weitere zwei Lehranstalten sind zwar nicht Mitglied, lassen aber 
ihre Interessen durch den Verein vertreten (Auskunft des Vorsitzenden des Vor-
standes des Vereins vom 29. 11. 1988). 
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planten Gesetzes mit den an Krankenhäusern eingerichteten Schulen, die 
überwiegend eine öffentlich-rechtliche Rechtsform aufweisen zu konkur-
rieren. Sie befürchten eine Vernichtung ihrer Existenz. 

Im Hinblick auf diese durch die Integration der Krankengymnastenaus-
bildung für die privaten Träger der Ausbildungsstätten möglicherweise 
eintretenden Folgen soll der in der überarbeiteten Fassung vom März 
1989 vorliegende Gesetzentwurf einer verfassungsrechtlichen Überprü-
fung unterzogen werden. 



B. Die bestehende Situation in der 
Krankengymnastikausbildung 

I. Rechtliche Grundlagen 

1. Bundesrecht 

Das Gesetz über die Ausübung der Berufe des Masseurs, des Masseurs 
und medizinischen Bademeisters und des Krankengymnasten (MBKG) 
vom 21. 12. 19585 enthält die wesentlichen normativen Vorgaben für die 
Krankengymnastenausbildung. Nach diesem Gesetz ist die Ausübung 
einer Tätigkeit unter der Bezeichnung "Krankengymnast" erlaubnis-
pflichtig (§ 1). Gemäß § 2 Abs. 1 MBKG wird die Erlaubnis solchen Per-
sonen erteilt, die an einem mindestens zwei Jahre dauernden Lehrgang an 
einer als zur Ausbildung geeignete staatlich anerkannten Lehranstalt teil-
genommen, die anschließende Prüfung vor einem staatlichen Prüfungs-
ausschuß bestanden und dann die praktische Tätigkeit von einem Jahr in 
einer zur Annahme von Praktikanten ermächtigten Einrichtung (idR eine 
Krankenanstalt) abgeleistet haben(§§ 7- 10 MBKG). 

Die Anforderungen an die Ausbildung werden in der gemäß § 12 
MBKG vom zuständigen Bundesminister erlassenen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung (APrO) näher geregelt. Nach § 1 APrO umfaßt der 
Lehrgang insgesamt zwölf im einzelnen aufgeführte Lehrfacher, die nach 
einem als Richtlinie zu berücksichtigenden Lehrplan zu unterrichten 
sind. Im Lehrplan ist ferner vorgeschrieben, daß die Krankengymnastik-
schüler in den letzten drei Semestern des Lehrgangs an Praktika in ver-
schiedenen Abteilungen eines Krankenhauses teilzunehmen haben.6 Die 
APrO enthält außerdem nähere Bestimmungen über die staatliche Prü-
fung(§§ 4- 19) und die praktische Tätigkeit(§§ 20 bis 21) im Anschluß 
an diese Prüfung. 

5 BGBI. I, S. 985, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. 6. 1985 (BGBl. I, 
s. 1249). 

6 Im 2. Semester sind hierfür 20 Wochenstunden, im dritten 15 und im vierten 
Semester wiederum 20 von insgesamt 40 Wochenstunden vorgesehen; siehe die 
"Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Krankengymnasten" v. 7. 12. 1960 
i.d.F. V. 25. 6. 1971 (BGBL I 1960, s. 885, 1971, s. 847). 


